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AMT SCHAFFLUND 
Der Amtsvorsteher 
 

 
BEKANNTMACHUNG 

 
Öffentliche Auslegung des Entwurfs der 7. Änderung des  

Flächennutzungsplanes der Gemeinde Wallsbüll -Sonderbaufläche Photovoltaik- nach 
§ 3 Abs. 2 BauGB 

 

 
Der von der Gemeindevertretung in der Sitzung am 17.12.2020 gebilligte und zur Auslegung 
bestimmte Entwurf der 7. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Wallsbüll für das 
Gebiet südöstlich der Ortslage Wallsbüll, südlich der Flensburger Straße (B 199) und nördlich der 
Gemeindegrenze Wallsbüll zur Gemeinde Handewitt und die Begründung liegen gemäß § 3 Abs. 
2 BauGB in der Zeit vom 
 

18.01.2021 – 18.02.2021 
 
in der Amtsverwaltung des Amtes Schafflund, Tannenweg 1, 24980 Schafflund, Zimmer 20 
während der Dienststunden montags bis freitags von 08.30 Uhr bis 12.00 Uhr und montags von 
14.00 Uhr bis 18.30 Uhr öffentlich aus. 
 
Aufgrund der aktuellen Corona -Lage ist der Verwaltungshaupteingang geschlossen und 

für die Einsicht in die Pläne ist ein Termin zu vereinbaren unter der      
 Telefonnummer: 04639 700  

Die bestehenden Hygieneregeln bleiben uneingeschränkt bestehen. 
 
Zusätzlich ist der Inhalt dieser Bekanntmachung und die nach § 3 Abs. 2 S. 1 BauGB 
auszulegenden Unterlagen im Internet unter der Adresse www.amt-schafflund.de eingestellt und 
über den Digitalen Atlas Nord des Landes Schleswig-Holstein zugänglich. 
 

Der räumliche Geltungsbereich der 7. Änderung des Flächennutzungsplanes ist in dem als 
Anlage beigefügten Übersichtsplan dargestellt. 
 

Folgende umweltbezogenen Informationen liegen vor: 

1. Landschaftsplan der Gemeinde Wallsbüll, 1997 

2. Umweltbericht zur 7. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Wallsbüll 

3. Standortkonzept Photovoltaik-Freiflächenanlagen Gemeinde Wallsbüll. 

4. die eingegangenen Stellungnahmen (Stelln.) aus der frühzeitigen Behördenbeteiligung 

gem. § 4 Abs.1 BauGB 

Hinsichtlich der Umweltbelange wurden im Hinblick auf die Wirkfaktoren des Vorhabens 
insbesondere die Auswirkungen auf den Menschen, auf das Landschaftsbild, auf Tiere, Pflanzen 
und die biologische Vielfalt, auf Boden und Wasser, auf Klima und Luft und auf Kultur- und 
Sachgüter geprüft. 

Umweltbezogene Informationen zum Schutzgut Mensch 

 finden sich in [1], [2], [3] und [4] (Stelln. von: Landesplanungsbehörde, Kreis Schleswig-

Flensburg, Landesamt für Landwirtschaft, Umweltschutz und ländliche Räume SH - 

Technischer Umweltschutz) 

Es werden Aussagen getroffen bzw. Hinweise gegeben zu Besiedlung, zu Vorbelastungen 
des Landschaftsbildes (bspw. durch bauliche Strukturen und Nutzungen, Vorbelastungen 
durch Emissionen (bspw. durch Geräusche, Gerüche und Blendung); Veränderungen der 
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Landschaftsbild- und Emissionsbelastung bei Umsetzung der Planung; 
Vermeidungsmaßnahmen. 

Umweltbezogene Informationen zum Schutzgut Landschaftsbild 

 finden sich in [1], [2], [3] und [4] (Stelln. von: Landesplanungsbehörde, Kreis Schleswig-

Flensburg – untere Naturschutzbehörde, Arbeitsgemeinschaft der anerkannten 

Naturschutzverbände in SH (AG 29)) 

Es werden Aussagen getroffen bzw. Hinweise gegeben zur landschaftlichen Ausstattung 
des Plangebietes, zu Vorbelastungen durch bauliche Strukturen und Nutzungen; 
Auswirkungen bei Umsetzung der Planung; möglicher Ausgleich oder Ersatz bei 
unvermeidbaren Eingriffen. 

Umweltbezogene Informationen zu den Schutzgütern Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt 

 finden sich in [1], [2], [3] und [4] (Stelln. von: Landesplanungsbehörde, Kreis Schleswig-

Flensburg – untere Naturschutzbehörde, Arbeitsgemeinschaft der anerkannten 

Naturschutzverbände in SH (AG-29)) 

Es werden Aussagen getroffen bzw. Hinweise gegeben zu Biotoptypen; Vorkommen 
geschützter Tier- und Pflanzenarten; Auswirkungen durch Bauarbeiten; 
Vermeidungsmaßnahmen; artenschutzrechtliche Bewertung; möglicher Ausgleich oder 
Ersatz bei unvermeidbaren Eingriffen. 

Umweltbezogene Informationen zu den Schutzgütern Boden und Wasser 

 finden sich in [1], [2], [3] und [4] (Stelln. von Kreis Schleswig-Flensburg – untere 

Wasserbehörde, Wasser- und Bodenverband Meyner Mühlenstrom) 

Es werden Aussagen getroffen bzw. Hinweise gegeben zu Bodennutzung, Oberflächen- 
und Grundwasser; Auswirkungen durch Versiegelung; Vermeidungs- und 
Verminderungsmaßnahmen, möglicher Ausgleich oder Ersatz bei unvermeidbaren 
Eingriffen. 

Umweltbezogene Informationen zu den Schutzgütern Klima und Luft 

 finden sich in [1], [2] und [3] 

Es werden Aussagen getroffen bzw. Hinweise gegeben zu Klimafaktoren; Nieder-
schlagsmengen, Auswirkungen bei Umsetzung der Planung. 

Umweltbezogene Informationen zu den Schutzgütern Kultur- und Sachgüter 

 finden sich in [1], [2], [3] und [4] (Stelln. von: Archäologisches Landesamt SH) 

Es werden Aussagen getroffen bzw. Hinweise gegeben zu hochbaulichen und 
archäologischen Denkmalen. 

Während der Auslegungsfrist können alle an der Planung Interessierte die Planunterlagen und 
umweltbezogenen Stellungnahmen einsehen sowie Stellungnahmen hierzu schriftlich oder 
während der Dienststunden zur Niederschrift abgeben. Nicht fristgerecht abgegebene 
Stellungnahmen können bei der Beschlussfassung über die 7. Änderung des 
Flächennutzungsplanes unberücksichtigt bleiben, wenn die Gemeinde den Inhalt nicht kannte und 
nicht hätte kennen müssen und deren Inhalt für die Rechtmäßigkeit der 7. Änderung des 
Flächennutzungsplanes nicht von Bedeutung ist.  

Eine Vereinigung im Sinne des § 4 Abs. 3 Satz 1 Nummer 2 des Umwelt-Rechtsbehelfsgesetzes 
ist in einem Rechtsbehelfsverfahren nach § 7 Abs. 3 Satz 1 des Umwelt-Rechtsbehelfsgesetzes 
mit allen Einwendungen ausgeschlossen, die sie im Rahmen der Auslegungsfrist nicht oder nicht 
rechtzeitig geltend gemacht hat, aber hätte geltend machen können.  
 

Schafflund, den 24.12.2020 

Im Auftrag 
gez. 
Sönnichsen 
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AMT SCHAFFLUND 
Der Amtsvorsteher 
 

 
BEKANNTMACHUNG 

 
Öffentliche Auslegung des Entwurfs des Bebauungsplanes Nr. 6 der Gemeinde Wallsbüll -

Sondergebiet Photovoltaik- nach § 3 Abs. 2 BauGB 
 

 
Der von der Gemeindevertretung in der Sitzung am 17.12.2020 gebilligte und zur Auslegung 
bestimmte Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 6 der Gemeinde Wallsbüll für das Gebiet südöstlich 
der Ortslage Wallsbüll, südlich der Flensburger Straße (B 199) und nördlich der Gemeindegrenze 
Wallsbüll zur Gemeinde Handewitt und die Begründung liegen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB in der 
Zeit vom 
 

18.01.2021 – 18.02.2021 
 
in der Amtsverwaltung des Amtes Schafflund, Tannenweg 1, 24980 Schafflund, Zimmer 20 
während der Dienststunden montags bis freitags von 08.30 Uhr bis 12.00 Uhr und montags von 
14.00 Uhr bis 18.30 Uhr öffentlich aus. 
 
Aufgrund der aktuellen Corona -Lage ist der Verwaltungshaupteingang geschlossen und 

für die Einsicht in die Pläne ist ein Termin zu vereinbaren unter der  
Telefonnummer: 04639 700  

Die bestehenden Hygieneregeln bleiben uneingeschränkt bestehen. 
 
Zusätzlich ist der Inhalt dieser Bekanntmachung und die nach § 3 Abs. 2 S. 1 BauGB 
auszulegenden Unterlagen im Internet unter der Adresse www.amt-schafflund.de eingestellt und 
über den Digitalen Atlas Nord des Landes Schleswig-Holstein zugänglich. 
 
Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 6 ist in dem als Anlage beigefügten 
Übersichtsplan dargestellt. 
 

Folgende umweltbezogenen Informationen liegen vor: 

5. Landschaftsplan der Gemeinde Wallsbüll, 1997 

6. Umweltbericht zum Bebauungsplan Nr. 6 der Gemeinde Wallsbüll 

7. Standortkonzept Photovoltaik-Freiflächenanlagen Gemeinde Wallsbüll. 

8. die eingegangenen Stellungnahmen (Stelln.) aus der frühzeitigen Behördenbeteiligung 

gem. § 4 Abs.1 BauGB 

Hinsichtlich der Umweltbelange wurden im Hinblick auf die Wirkfaktoren des Vorhabens 
insbesondere die Auswirkungen auf den Menschen, auf das Landschaftsbild, auf Tiere, Pflanzen 
und die biologische Vielfalt, auf Boden und Wasser, auf Klima und Luft und auf Kultur- und 
Sachgüter geprüft. 

Umweltbezogene Informationen zum Schutzgut Mensch 

 finden sich in [1], [2], [3] und [4] (Stelln. von: Landesplanungsbehörde, Kreis Schleswig-

Flensburg, Landesamt für Landwirtschaft, Umweltschutz und ländliche Räume SH - 

Technischer Umweltschutz) 

Es werden Aussagen getroffen bzw. Hinweise gegeben zu Besiedlung, zu Vorbelastungen 
des Landschaftsbildes (bspw. durch bauliche Strukturen und Nutzungen, Vorbelastungen 
durch Emissionen (bspw. durch Geräusche, Gerüche und Blendung); Veränderungen der 
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Landschaftsbild- und Emissionsbelastung bei Umsetzung der Planung; 
Vermeidungsmaßnahmen. 

Umweltbezogene Informationen zum Schutzgut Landschaftsbild 

 finden sich in [1], [2], [3] und [4] (Stelln. von: Landesplanungsbehörde, Kreis Schleswig-

Flensburg – untere Naturschutzbehörde, Arbeitsgemeinschaft der anerkannten 

Naturschutzverbände in SH (AG 29)) 

Es werden Aussagen getroffen bzw. Hinweise gegeben zur landschaftlichen Ausstattung 
des Plangebietes, zu Vorbelastungen durch bauliche Strukturen und Nutzungen; 
Auswirkungen bei Umsetzung der Planung; möglicher Ausgleich oder Ersatz bei 
unvermeidbaren Eingriffen. 

Umweltbezogene Informationen zu den Schutzgütern Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt 

 finden sich in [1], [2], [3] und [4] (Stelln. von: Landesplanungsbehörde, Kreis Schleswig-

Flensburg – untere Naturschutzbehörde, Arbeitsgemeinschaft der anerkannten 

Naturschutzverbände in SH (AG-29)) 

Es werden Aussagen getroffen bzw. Hinweise gegeben zu Biotoptypen; Vorkommen 
geschützter Tier- und Pflanzenarten; Auswirkungen durch Bauarbeiten; 
Vermeidungsmaßnahmen; artenschutzrechtliche Bewertung; möglicher Ausgleich oder 
Ersatz bei unvermeidbaren Eingriffen. 

Umweltbezogene Informationen zu den Schutzgütern Boden und Wasser 

 finden sich in [1], [2], [3] und [4] (Stelln. von Kreis Schleswig-Flensburg – untere 

Wasserbehörde, Wasser- und Bodenverband Meyner Mühlenstrom) 

Es werden Aussagen getroffen bzw. Hinweise gegeben zu Bodennutzung, Oberflächen- 
und Grundwasser; Auswirkungen durch Versiegelung; Vermeidungs- und 
Verminderungsmaßnahmen, möglicher Ausgleich oder Ersatz bei unvermeidbaren 
Eingriffen. 

Umweltbezogene Informationen zu den Schutzgütern Klima und Luft 

 finden sich in [1], [2] und [3] 

Es werden Aussagen getroffen bzw. Hinweise gegeben zu Klimafaktoren; Nieder-
schlagsmengen, Auswirkungen bei Umsetzung der Planung. 

Umweltbezogene Informationen zu den Schutzgütern Kultur- und Sachgüter 

 finden sich in [1], [2], [3] und [4] (Stelln. von: Archäologisches Landesamt SH) 

Es werden Aussagen getroffen bzw. Hinweise gegeben zu hochbaulichen und 
archäologischen Denkmalen. 

Während der Auslegungsfrist können alle an der Planung Interessierte die Planunterlagen und 
umweltbezogenen Stellungnahmen einsehen sowie Stellungnahmen hierzu schriftlich oder 
während der Dienststunden zur Niederschrift abgeben. Nicht fristgerecht abgegebene 
Stellungnahmen können bei der Beschlussfassung über den Bebauungsplan Nr. 6 
unberücksichtigt bleiben, wenn die Gemeinde den Inhalt nicht kannte und nicht hätte kennen 
müssen und deren Inhalt für die Rechtmäßigkeit des Bebauungsplanes Nr. 6 nicht von Bedeutung 
ist.  

Eine Vereinigung im Sinne des § 4 Abs. 3 Satz 1 Nummer 2 des Umwelt-Rechtsbehelfsgesetzes 
ist in einem Rechtsbehelfsverfahren nach § 7 Abs. 3 Satz 1 des Umwelt-Rechtsbehelfsgesetzes 
mit allen Einwendungen ausgeschlossen, die sie im Rahmen der Auslegungsfrist nicht oder nicht 
rechtzeitig geltend gemacht hat, aber hätte geltend machen können.  

Schafflund, den 24.12.2020 

Im Auftrag 

gez. 
Sönnichsen 
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